
 

 

 
 

 
 

 

WANGEROOGE  
Einfaches Pilgern mit leichtem Gepäck  

Gruppenleiterinnen: Helga Feldhaus und Monika Dreike 
 

 29. Mai – 02. Juni 2026  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Erholung und Auszeit auf Wangerooge, der östlichsten der sieben Ostfriesischen 
Nordseeinseln, beginnt mit der Ankunft auf der reizenden Düneninsel: autofrei, über-
sichtlich, den herrlichen Sandstrand immer in der Nähe und ein gemütliches Inseldorf.    

Das Lied „Mit leichtem Gepäck“ von Silbermond liefert uns das Motto dieser Reise und 
lädt Sie ein, körperlich und mental Schritt für Schritt die Insel zu erkunden. Das Meer 
als kraftvolle Symbolik der unendlichen Weite, der Weg ins Unbekannte, das Aufbre-
chen am Morgen, das Ankommen am Abend. Wiederholte Schritte, Atem und Blick er-
möglichen innere Klarheit. 
 

Diese Pilgertage sind offen für alle, unabhängig davon, ob Sie Orientierung suchen, 
Glauben neu entdecken möchten oder einfach eine spirituelle Pause vom Alltag brau-
chen. Es ist eine Einladung, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und den eigenen Weg 
bewusst zu gehen.  
 

Genießen Sie mit uns die Auszeit auf Wangerooge mit täglichen Pilgertouren, Erkun-
dungen der Insel und weiteren wohltuenden und stärkenden Elementen und lassen Sie 
sich von dem erfrischenden Klima sowie dem rauschenden Meer einnehmen! 

 

Kolping-Reisedienst Münster 
 

Kolping-Reisedienst Münster 



Freitag, 29.05.26: 
Morgens erfolgt die individuelle Anreise (falls 
gewünscht in Fahrgemeinschaften) nach Harle-
siel. Hier erwartet Sie die Fähre zur Überfahrt 
nach Wangerooge. Nach der Ankunft auf der 
Insel fahren Sie mit der Inselbahn zum Insel-
bahnhof und erreichen von dort das Haus Ans-
gar, wo man Sie zum Zimmerbezug begrüßt.  
 
Samstag, 30.05. bis Montag, 01.06.26: 
Genießen Sie einen erholsamen, inspirierenden  
Aufenthalt auf Wangerooge. Einfache tägliche 
Pilgertouren (zwischen 5 km und 12 km) entlang 
des Strandes und der Dünen schenken Ihnen die 
Möglichkeit zu entspannen, zur inneren Ruhe 
und Zufriedenheit zu gelangen und mentalen 
Ballast loslassen. Das Programm wird von Ihren 
beiden Gruppenleiterinnen Helga Feldhaus und 
Monika Dreike gestaltet. Daneben bleibt per-

sönliche Zeit, die Natur zu erleben und Gezeiten, 
Wind, Sandstrände, Dünen, Gras, Vögel, Erho-
lung zu spüren. Auch das Nationalpark-Haus 
mitten im Herzen Wangerooges gelegen, lädt 
Sie ein, mehr über das Weltnaturerbe Watten-
meer und den Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer zu erfahren. Während Ihres Auf-
enthaltes werden Sie im Haus Ansgar mit Voll-
pension versorgt.   
 
Dienstag, 02.06.26: 
Nach dem Frühstück geht eine schöne Reise zu 
Ende. Sie fahren mit der Inselbahn zum Bahnhof 
und erreichen dort die Fähre zurück aufs Fest-
land. Ab Harlesiel erfolgt die individuelle Heim-
reise (falls gewünscht in Fahrgemeinschaften)  
ins Münsterland. 
 
(Änderungen des zeitlichen Ablaufs vorbehalten). 
 

 
 

 
Tagungs- und Begegnungshaus Ansgar           https://www.st-willehad.de/haus-ansgar 

Das Haus Ansgar ist das Tagungs- und Begegnunsghaus der St. Willehad-Pfarrei und Herberge, für dieje-
ningen, die Exerzitien und geistliche Tage auf Wangerooge verbringen möchten.  Es befindet sich seit gut 
50 Jahren im Besitz der katholischen Kirchengemeinde. Die zentrale Lage am Meer ermöglicht  Abstand 
vom Alltag, Zeit zum Innehalten und Möglichkeiten zum Kraft schöpfen, dem Leben Orientierung und 
der Sehnsucht Raum zu geben. Das aus dem Jahr 1912 stammende und 2018 neu renovierte Haus Ans-
gar mit seiner freundlichen, offenen und lichten Atmosphäre verfügt über einen Speiseraum, einen Se-
minarraum, ein Kaminzimmer, einen Meditationsraum, eine Dachterrasse, zwei Gesprächszimmer, eine 
Bücherei und einen großen Vorplatz sowie einen Garten. Die Küche wird von den Gästen geschätzt und 
versorgt Sie mit drei Mahlzeiten (auf Wunsch auch vegetarisch) und Kaffee am Nachmittag. Die Gäste-
zimmer verfügen über eine Nasszelle mit Dusche/WC, sind einfach aber zweckmäßig eingerichtet. Das 
Begegnungshaus ist ein raucherfreies Haus, das Rauchen ist im Außenbereich gestattet. Kalte Getränke 
erhalten Sie im Haus zu kostengünstigen Preisen. Unbedingt mitzubringen sind Hausschuhe und falls 
benötigt ein eigener Föhn. 



   
Leistungen: 
 

✓ Fährüberfahrt von Harlesiel nach Wangerooge und zurück für Passagiere und 1 Gepäckstück pro 
Person 

✓ Fahrt mit der Inselbahn  
✓ Gepäcktransfer ab Harlesiel bis zum Hotel und zurück 
✓ 6 Übernachtungen mit VOLLPENSION (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendes-

sen) - beginnend mit dem Abendessen und endend mit dem Mittagessen 
✓ Kurabgabe 
✓ tägliches Wander-Pilgerprogramm (gestaltet durch ihre Gruppenleiterinnen) 
✓ anfallende Materialkosten für die Programmgestaltung 
✓ Kolping-Reisebegleitung durch Helga Feldhaus und Monika Dreike 
✓ Reiserücktrittskosten-Versicherung (Selbstbehalt: 20% / mind. € 25,-) 
✓ Insolvenzschutz-Versicherung (Sicherungsschein) 

 

 
Weitere Leistungen als die o. g. sind nicht im Preis enthalten. Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Personal-
ausweis oder Reisepass. 
 

 
Hinweis zur An- und Abreise: 
Die Reise ist mit individueller An- und Abreise  zum Fähranleger in Harlesiel und zurück vorgesehen. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit und für ein Zusammenfinden der Gäste empfehlen wir die Bildung von 
Fahrgemeinschaften. Dabei sind wir gern behiflich (siehe Optionen im Anmeldeformular). Das Parken 
am Anleger in Harlesiel ist kostenpflichtig. 
 
 
 
Voraussichtliche Fährzeiten (Änderungen vorbehalten): 
29.05.26  ab Harlesiel   11.00 Uhr 
02.06.26 ab Wangerooge  13.30 Uhr 
 
 
 
 

Preise pro Person: 

im Doppelzimmer      € 709,–  
Einzelzimmerzuschlag    €   35,– 

 
Erforderliche Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen 
 
 
Bildrechte: Haus Ansgar, Kolping Reisedienst_Andrea Hagedorn 
 
 
 
 
 
 

Gruppenleiterinnen: Reiseveranstalter: 
Helga Feldhaus  Kolping Münster Service gGmbH - Kolping Reisedienst  
Telefon: 02566 545 Gerlever Weg 1   48653 Coesfeld 
h.feldhaus@web.de Telefon 02541 803-411   Fax 02541 803-415  
 andrea.hagedorn@kolping-ms.de 

Monika Dreike  
Mobil: 0179 1234619   
m-dreike@web.de
 

mailto:hagedorn@kolping-ms.de


 

R E I S E B E D I N G U N G E N 
  

der Firma Kolping Münster Service gGmbH, Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld 
 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen, sehr geehrte Teilnehmer, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfol-
genden Reisebedingungen. Sie werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen Ihnen und 
uns im Falle unserer Buchungsbestätigung zustande kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen 
insoweit die Vorschriften der §§ 651a ff. BGB (Vorschriften über den Reisevertrag) und füllen diese 
Vorschriften aus. Mit der Abkürzung „KMS“ in den Reisebedingungen ist unsere Firma bezeichnet, 
die im Falle Ihrer Buchung als Reiseveranstalter Ihr Vertragspartner wird.  
 

 
1. Anmeldung, Bestätigung  

 

1.1  Mit der Reiseanmeldung bietet der Teilnehmer der KMS den Abschluss eines Reisevertrages auf der 
Grundlage der Prospektausschreibung und dieser Reisebedingungen verbindlich an. Die Anmeldung kann 
nur schriftlich mit dem vorgedruckten Anmeldeformular der KMS erfolgen. Telefonische Reservierungen und 
Voranfragen sind stets unverbindlich.  
 
1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Personen 
für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er 
eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen  
hat.  
 
1.3 Der Reisevertrag kommt ausschließlich durch die schriftliche Buchungsbestätigung der KMS zustande.  
 
1.4 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Vertragsange-
bot der KMS vor, an das sie für die  Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundla-
ge dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Teilnehmer die Annahme dieses neuen Angebotes erklärt. 
Dies kann durch ausdrückliche Erklärung, durch Leistung einer Anzahlung, durch Leistung des (Rest-
)Reisepreises oder durch Reiseantritt erfolgen.  
 

2. Bezahlung  
 

2.1  Mit Vertragsschluss (Zugang der schriftlichen Buchungsbestätigung durch die KMS beim Teilnehmer) 
und nach Übergabe des Sicherungsscheines gem. § 651k BGB ist innerhalb von zwei Wochen eine 
Anzahlung zu leisten, die auf den Reisepreis angerechnet wird. Sie beträgt 15 % des Reisepreises pro 
Person, höchstens jedoch 25 % des Reisepreises pro Person.  
 
2.2 Sollte die Anzahlung bei der KMS nicht innerhalb dieser Frist eingehen, ist die KMS berechtigt, wie folgt 
zu verfahren: 
 
      a)  Die KMS wird die Anzahlung unter Fristsetzung anmahnen. Die Nichtzahlung des Anzah-
 lungsbetrages bewirkt keine Aufhebung des Vertrages. Der Reisevertrag bleibt auch bei 
 Nichtzahlung  der Anzahlung gültig.  
 
      b)  Die KMS ist jedoch in diesem Fall berechtigt, nach Fristablauf die Buchung zu stornieren, 
 das heißt, vom Reisevertrag zurückzutreten und den Teilnehmer mit Stornokosten nach 
 Ziffer 5.2 dieser Reisebedingungen zu belasten. Sie wird in diesem Fall dem Teilnehmer die 
 Kündigungserklärung unverzüglich nach Fristablauf übermitteln.  
            
2.3 Die Restzahlung erfolgt nach Aushändigung eines Sicherungsscheines, der der Vorschrift des § 651k 
Abs. 3 BGB entspricht. Sie ist, soweit im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin vereinbart ist nach Aushän-
digung des Sicherungsscheines, jedoch nicht früher als drei Wochen vor Reisebeginn, zahlungsfällig.  
 

2.4 Die Reiseunterlagen erhält der Teilnehmer nach vollständiger Bezahlung des Reisepreises übermittelt. 
Ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises besteht kein Anspruch des Teilnehmers auf Inanspruch-
nahme der Reiseleistungen.  
 

2.5 Hinsichtlich der Zahlung kann der Teilnehmer wählen zwischen Überweisung oder Lastschrifteinzug. 
Dies wird vom Teilnehmer auf dem Anmeldeformular vermerkt. Im Falle des Lastschrifteinzuges erfolgt 
dieser erst nach Übermittlung  des Sicherungsscheines und nicht früher als zu dem in 2.2 angegebenen 
Zeitpunkt. 
 

3. Leistungen  
 

3.1 Die Leistungsverpflichtung der KMS ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung 
in Verbindung mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Prospekt bzw. der erstellten Reiseausschrei-
bung unter Maßgabe sämtlicher, im Prospekt oder der Reiseausschreibung enthaltenen Hinweise und 
Erläuterungen.  
 

3.2 Orts-, Haus- und Hotelprospekte, die nicht von der KMS vertrieben werden, sowie Erklärungen, Aus-
künfte und Zusicherungen Dritter, insbesondere der Leistungsträger (z. B. Hotels usw.) sind für die KMS 
nicht verbindlich, ausgenommen für den Fall, dass eine entsprechende Erklärung oder Auskunft auf 
entsprechende Anfrage ausdrücklich bestätigt wurde.  
 

3.3  Ändernde oder ergänzende Vereinbarungen zu den im Reiseprospekt beschriebenen Leistungen sowie 
zu den Reisebedingungen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung. Sie sollte aus Beweisgründen 
schriftlich getroffen werden. Die Mitnahme von Haustieren ist grundsätzlich nicht erlaubt.  
 

4. Leistungs- und Preisänderungen  
 

4.1 Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisever-
trages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die von der KMS nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und 
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Freizeit nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Die KMS verpflichtet sich, 
den Teilnehmer über Leistungsänderungen und Leistungsabweichungen unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen, soweit dies möglich ist.  
 
4.2 Preisänderungen der ausgeschriebenen und bestätigten Preise sind nach Abschluss des Reisevertra-
ges nach Maßgabe folgender Bestimmungen zulässig:  

 

a) Die KMS kann eine Preisänderung nur verlangen bei einer Erhöhung der Beförderungskos-
ten, der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder bei ei-
ner Änderung der für die betreffenden Reise geltenden Wechselkurse.  
 

b) Die Änderung kann nur in dem Umfang verlangt werden, wie sich diese Erhöhung pro Person 
oder pro Sitzplatz auswirkt und sofern zwischen dem Vertragsschluss (Zugang der Bu-
chungsbestätigung) und dem vereinbarten Reisebeginn mehr als vier Monate liegen.  

 

         c)  Die KMS hat den Teilnehmer unverzüglich nach Kenntnis der die Änderung begründenden 
 Umstände hiervon zu unterrichten. Preisänderungen können nach dem  20. Tag vor Reise
 antritt nicht mehr verlangt werden.  

 

          d)  Falls eine nach den vorstehenden Bestimmungen zulässige Preiserhöhung 5 % übersteigt, 
 ist der Teilnehmer berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
 Teilnahme  an einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn die KMS in der Lage ist, 
 eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Teilnehmer aus seinem Angebot anzubieten. Der 
 Teilnehmer hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung der KMS über die  Preis-
erhöhung gegenüber der KMS geltend zu machen.  
         

5. Rücktritt durch den Teilnehmer  
 
5.1 Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der 
Zugang der Rücktrittserklärung bei der KMS. Dem Teilnehmer wird im eigenen Interesse und aus Beweissi-
cherungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
 
5.2 Im Falle des Rücktritts steht der KMS die nachfolgende pauschale Entschädigung zu, bei deren 
Berechnung die gewöhnlich ersparten Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwen-
dung der Reiseleistung berücksichtigt ist. Für die Borkum-Reise gelten abweichende Stornogebühren 
wie folgt. Die KMS berechnet folgende, auf den Reisepreis bezogene Pauschalen pro Person:  

bis 60. Tag          vor Reiseantritt      15 % 
   59.  bis 42.  Tag  vor Reisebeginn    35 % 
   41.  bis   8.  Tag  vor Reisebeginn    80 % 
     7.  bis   1.  Tag  vor Reisebeginn    90 % 
   am Anreisetag  100 % 
 
 

5.3  Werden auf Wunsch des Teilnehmers nach der Buchung der Reise für einen Termin, der innerhalb des 
zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseausschreibung liegt, Änderungen hinsichtlich des Reisetermines, des 
Reisezieles, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder Beförderungsart vorgenommen  (Umbuchung), 
wird bis zum 42. Tag vor Reiseantritt ein Umbuchungsentgelt von 25 EUR pro Teilnehmer erhoben. 
Umbuchungswünsche des Teilnehmers, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, können, sofern ihre Durchfüh-
rung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu Bedingungen gemäß Ziffer 5.1 und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur 
geringfügige Kosten verursachen. Dem Teilnehmer ist es gestattet, der KMS nachzuweisen, dass ihr 
tatsächlich keine oder geringe Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In 
diesem Fall ist der Teilnehmer nur zur Bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet. 
 
5.4 Bis zum Reisebeginn kann der Teilnehmer sich bei der Durchführung der Reise durch einen Drittener-
setzen lassen. Hierdurch entstehende tatsächliche Mehrkosten kann die KMS in Höhe von mindestens 
30,00 EUR vom Teilnehmer verlangen. Die KMS kann dem Wechsel in der Person des Teilnehmers 
widersprechen, wenn der Dritte den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder gesetzliche 
Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Die KMS behält sich vor, im Einzelfall eine 
höhere Entschädigung, entsprechend ihrer entstandener, dem Teilnehmer gegenüber konkret zu beziffern-
der und zu belegender Kosten, zu berechnen. 
 
5.5 Es wird darauf hingewiesen, dass der Nichtantritt der Reise ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung nicht 
als Rücktritt vom Reisevertrag gilt, sondern in diesem Fall der Teilnehmer zur vollen Bezahlung des 
Reisepreises verpflichtet bleibt.  
      

5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen  
 
6.1 Nimmt der Teilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder 
aus anderen, nicht von der KMS zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des 
Teilnehmers auf anteilige Rückerstattung. Die KMS bemüht sich jedoch insoweit um Rückerstattung 
ersparter Aufwendungen von den Leistungsträgern und bezahlt diese an den Teilnehmer zurück, sobald und 
soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an die KMS zurückerstattet worden sind.  
 

6. Rücktritt und Kündigung durch die KMS  
 

Die KMS kann nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen, wenn der Teilnehmer die Durchführung 
der Reise ungeachtet einer Abmahnung der KMS nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Kündigung des Reisevertrages gerechtfertigt ist. Die Träger der 
Ferienstätten und deren Beauftragte und Mitarbeiter, insbesondere die Hausleitungen, sind berechtigt, 
Abmahnungen und Kündigungen namens der KMS auszusprechen. Kündigt die KMS, so behält sie den 
Anspruch auf den Reisepreis. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der Teilnehmer  selbst. 
Die KMS muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen,  die  sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt  
einschließlich der von ihr von dem Leistungsträger eventuell gutgebrachten Beträge. Der Reiseveranstalter 
(KMS) kann zurücktreten, wenn eine in der Reiseausschreibung veröffentlichte Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht wird. Der Rücktritt ist bis 3 Wochen vor Reisebeginn möglich. 
 

7. Obliegenheiten des Teilnehmers, Kündigung durch den Teilnehmer 
 
8.1 Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei Reisemängeln oder sonstigen Störungen der Reise im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, um eventuelle Beeinträchtigungen oder Schäden zu vermeiden 
oder gering zu halten.  
 
8.2 Der Teilnehmer ist insbesondere zur Beachtung der in der Reiseausschreibung und/oder den übermittel-
ten Reiseunterlagen enthaltenen Hinweise verpflichtet.  
 
8.3 Der Teilnehmer ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich den von der KMS 
bzw. den von ihr eingesetzten örtlichen Verantwortlichen zur Kenntnis zu geben.  
 
8.4 Kommt der Teilnehmer den vorbezeichneten Mitwirkungspflichten nicht nach, entfallen Ansprüche des 
Teilnehmers nur dann nicht, wenn die Rüge unverschuldet unterblieb.  
 
8.5 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet die KMS bzw. ihre Beauftrag-
ten innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Teilnehmer im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen den Reisevertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Teilnehmer die Reise infolge eines 
Mangels aus wichtigem, der KMS erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für 
die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von der KMS oder ihren Beauftrag-
ten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des 
Teilnehmers gerechtfertigt ist.  
 
8.6 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Teilnehmer innerhalb eines 
Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber der KMS unter der in der Über-
schrift angegebenen Anschrift geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer Ansprüche 
nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert  worden ist.  

 
8. Haftung  

 
9.1 Die Haftung der KMS gegenüber dem Teilnehmer für Schäden, die nicht Körperschäden sind, auf 
Schadensersatz wegen vertraglicher oder vorvertraglicher Ansprüche aus dem Reisevertrag ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob  
fahrlässig durch die KMS herbeigeführt worden ist. Diese Beschränkung der Haftung auf den dreifachen 
Reisepreis gilt auch, soweit die KMS für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen  eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  
 
9.2 Die KMS haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistun-
gen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen Ausflüge usw.) 
und die in der Allgemeinen oder konkreten Leistungsbeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet werden.  
 
9.3 Kommt der KMS die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach 
den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit dem Internationalen Flugabkommen von 
Warschau, Den Haag, Guadalajara. Das Warschauer Abkommen beschränkt in der Regel die Haftung des 
Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste oder Beschädigungen von Gepäck.  
 

9. Verjährung, Datenschutz, Abtretungsverbot, Sonstiges  
 
10.1 Ansprüche des Teilnehmers gegenüber der KMS, gleich aus welchem Rechtsgrund – jedoch mit 
Ausnahme der Ansprüche des Teilnehmers aus unerlaubter Handlung – verjähren nach einem Jahr ab dem 
vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum. Schweben zwischen dem Reisegast und der KMS Verhandlun-
gen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjäh-
rung gehemmt bis der Reiseteilnehmer oder die KMS die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. 
   
10.2 Die für die Verwaltung der Reisen benötigten Teilnehmerdaten werden mittels EDV erfasst und ge-
speichert.  
 
10.3 Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Kunden aus Anlass der Reise – gleich aus welchem  Rechts-
grund – an Dritte, auch an Ehegatten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist ausgeschlossen deren gerichtliche 
Geltendmachung  im eigenen Namen.  
 
10.4 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder unwirksam werden, so behalten die 
übrigen Bedingungen gleichwohl Gültigkeit und die Wirksamkeit des Reisevertrages als solchem bleibt 
unberührt.  
 

Coesfeld, den 23. Februar 2022  
 
Verantwortlicher Reiseveranstalter im Sinne der §§ 561a ff. BGB ist die Firma  
Kolping Münster Service gGmbH, Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld, Telefon: 02541/803-01, Durch-
wahl: 803-411 oder -419, Fax: 02541/803-415,  
Email: info@kolping-ms.de, Internet: www.kolping-ms.de  
 
Irrtum bei den Reiseausschreibungen  behalten  wir  uns  vor. 

mailto:info@kolping-ms.de
http://www.kolping-ms.de/


 

 
 

  Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
 

nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne 
der Richtlinie (EU) 2015/2302.   
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen   
Kolping Münster Service gGmbH - Kolping-Reisedienst trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemä-
ße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 
Zudem verfügt das Unternehmen Kolping Münster Service gGmbH - Kolping-Reisedienst  über die gesetz-
lich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschal-
reise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 
 

 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pau-
schalreisevertrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegrif-
fenen Reiseleistungen.  

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich 
mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. Die Reisenden können die 
Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf 
eine andere Person übertragen.  

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 
Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, 
kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiser-
höhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten 
sich verringern.  

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine 
volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnah-
me des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die 
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstat-
tung und unter Umständen auf eine Entschädigung.  

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zah-
lung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwie-
gende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.  

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen 
und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungs-
gemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkos-
ten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der 
Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag 
erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleis-
tungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.  

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.  

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.  

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers wer-
den Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Rei-
severmittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Kolping Münster Service gGmbH - Kolping-
Reisedienst hat eine Insolvenzabsicherung mit der R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. 
Die Reisenden können die R+V Allgemeine Versicherung AG,  Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden Te-
lefon: 0611 533-5859 Fax: 0611 533-4500 E-Mail: ruv@ruv.de kontaktieren, wenn ihnen Leistungen auf-
grund der Insolvenz von Kolping Münster Service gGmbH - Kolping-Reisedienst verweigert werden. 
 

Webseite, auf welcher die Gesamtausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu finden ist: www.gesetze-im-internet.de/bgb  
 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb


 
 
 
 
DATENSCHUTZHINWEIS FÜR REISENDE 
 
Ihre persönlichen Daten 
Die Kolping Münster Service gGmbH (KMS) erhebt, 
speichert und verarbeitet im Rahmen der gebuchten 
Reise insbesondere folgende personenbezogene Da-
ten: 
Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Tele-
fonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Passnummer 
(nur in Ausnahmefällen weitere Reisedaten). 
 
Rechtmäßigkeit 
Das geschieht rechtmäßig im Rahmen der gebuchten 
Reise im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b, c, f DSGVO zur 
Erfüllung (vor)-vertraglicher Pflichten, gemäß rechtli-
cher Verpflichtungen oder im Rahmen der Interessens-
abwägung. Im Rahmen des berechtigten Interesses der 
Betroffenen, sowie der Wahrung Ihrer lebenswichtigen 
Interessen werden Gesundheitsdaten (z.B. Allergien, 
Unverträglichkeiten, Behinderungen, Krankenkassenda-
ten, Daten von Ärzten und Angehörigen) auf freiwilliger 
Basis erhoben. Bei der Angabe dieser freiwilligen medi-
zinischen Daten handelt es sich um die Verarbeitung 
von Gesundheitsdaten gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Da 
dies nur mit Ihrer Einwilligung gem. Art. 9 Abs. 2 lit. a 
DSGVO zulässig ist, bitten wir Sie nur im Falle einer 
Einwilligung die Daten in die Anmeldung und den me-
dizinischen Fragebogen einzutragen. Die Daten werden 
nur für die Reise verarbeitet und soweit möglich ohne 
Personenbezug an die Hotels/Catering/Beherbergungs-
betriebe übermittelt.  
Die Bereitstellung Ihrer Daten im Rahmen der Reise ist 
notwendig ohne diese kann kein rechtmäßiges Ver-
tragsverhältnis geschlossen werden.  
 
Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten erfol-
gen hauptsächlich bei den Mitarbeitern der KMS, 
beauf-tragten Dritten z. B. Hotels, Beförderungsunter-
nehmen.  
Zugriff haben nur die Mitarbeitenden oder eine von 
uns bevollmächtigte Person.  
Alle intern Beteiligten wurden auf das Vertraulichkeit 
und das Datengeheimnis und  verpflichtet.  
Eine darüberhinausgehende Weitergabe der Daten 
erfolgt nur im vertraglich oder gesetzlich zulässigen 
Rahmen oder nach Einwilligung der Betroffenen. 
Eine Übermittlung in ein Drittland ist nicht beabsich-
tigt.  
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezoge-
nen Daten solange dies für die Erfüllung des Zwecks 
erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung ver-
traglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erfor-
derlich, werden diese regelmäßig gelöscht. In der Regel 
endet die Speicherdauer nach den gesetzlichen Auf-
bewahrungspflichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ihre Rechte 
Jede betroffene Person hat das Recht auf: 
- Auskunft nach Art. 15 DSGVO,  
- Berichtigung nach Art. 16 DSGVO,  
- Löschung nach Art. 17 DSGVO,  
- Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18  

 DSGVO,  
- Mitteilung nach Art. 19 DSGVO sowie das  
- Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO.  
- Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 21   

 DSGVO  
- Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichts-

behörde (Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalle-
riestr. 2-4, 40213 Düsseldorf) nach Art. 77 DSGVO,  
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig 
erfolgt (Verantwortlicher verstößt gegen Art. 5, 6 
DSGVO).  
Bevor Sie diesen Schritt tätigen, würden wir Sie bit-
ten zunächst Kontakt mit uns (oder unserem Da-
tenschutzbeauftragten) aufzunehmen. Das Be-
schwerderecht besteht unbeschadet eines ander-
weitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs.  

 
Sofern die Verarbeitung von Daten auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung erfolgt, sind Sie nach Art. 7 DSGVO be-
rechtigt, die Einwilligung in die Verwendung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Dieser 
kann bei dem Datenschutzbeauftragten Manuel 
Hörmeyer | DataFreshup GmbH unter 
(dsb.kwms@datafreshup.de) erfolgen. Bitte beachten 
Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verar-
beitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind da-
von nicht betroffen.  
 
Im Rahmen der Betreuung findet keine automatisierte 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir dies in Einzelfällen 
einsetzen, werden wir Sie hierüber und über Ihre dies-
bezüglichen Rechte gesondert informieren. 
 
Verantwortliche Stelle 
Kolping Münster Service gGmbH 
Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld 
T: 02541/803-01 | DW: 803-411 
F: 02541/803-415 
E: info@kolping-ms.de 
W: www.kolping-ms.de  
 
 
 
 

mailto:dsb.kwms@datafreshup.de
mailto:info@kolping-ms.de
http://www.kolping-ms.de/


 
 
 

 
 

 
 
 

WANGEROOGE 
Einfaches Pilgern mit leichtem Gepäck 

Gruppenleiterinnen: Helga Feldhaus und Monika Dreike 
29. Mai – 02. Juni 2026 

 

REISEANMELDUNG 
 

Hiermit melde ich die folgenden Teilnehmer verbindlich an. 
 

Name    Vorname  Geburtsdatum   
 

________________________________________ ___________________________________  _______________ 
 
________________________________________ ___________________________________ _______________ 
 
 

Straße und Hausnummer: _____________________________________________________________________ 
 
PLZ und Wohnort: ____________________________________________________________________________ 
 
Telefon/ Fax / E-Mail: _________________________________________________________________________ 
 

Zimmer: ❑ Doppelzimmer  ❑ Einzelzimmer  
 

Anreise: ❑ Ich reise mit dem PKW nach Harlesiel und kann eine Mitfahrgelegenheit  für _____ Personen bieten. 
 

 ❑ Ich benötige eine Mitfahrgelegenheit nach Harlesiel und möchte mich als Mitfahrer:in anschließen. 
 

 ❑ Ich reise individuell nach Harlesiel an und wünsche keine Fahrgemeinschaft.   
 

Für die Vermittlung eines Kontakts zur Bildung von Fahrgemeinschaften stimme ich der Weitergabe meiner Telefonnummer und  / oder 
meiner Mailadresse ausschließlich zu diesem Zweck an Mitreisende zu. 

  
Sonstige Wünsche, Bemerkungen, Essenspräferenzen, Lebensmittelunverträglichkeiten:  
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der Angabe von Lebensmittelunverträglichkeiten um die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO handelt. Da dies nur mit Ihrer Einwilligung gem. Art. 9 Abs. 2 lit. a 
DSGVO zulässig ist, bitten wir Sie nur im Falle einer Einwilligung die Daten einzutragen. Die Daten werden nur für 
die Reise verarbeitet und soweit möglich ohne Personenbezug an die Hotels/Catering/Beherbergungsbetriebe 
übermittelt. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Reisebedingungen der Kolping Münster Service gGmbH auch im Namen 
der von mir angemeldeten Teilnehmer an und bestätige, ergänzend zu den AGBs das Formblatt zur Unterrich-
tung des Reisenden bei einer Pauschalreise sowie die Datenschutzhinweise für Reisende im Anhang und unter 
https://www.kolping-ms.de/DSIfuerReisende23.pdf zur Kenntnis genommen zu haben.  
 

________________    ___________________________________    ______________________________________ 
Ort    Datum     Unterschrift 
 

Bitte senden Sie uns Ihre Reiseanmeldung auf einem der angebotenen Wege zurück: 
 

Gruppenleiterinnen: Reiseveranstalter: 
Helga Feldhaus  Kolping Münster Service gGmbH - Kolping Reisedienst  
Telefon: 02566 545  h.feldhaus@web.de Gerlever Weg 1  48653 Coesfeld 
 Telefon 02541 803-411   Fax 02541 803-415  
Monika Dreike   andrea.hagedorn@kolping-ms.de 
Mobil: 0179 1234619   
m-dreike@web.de    

mailto:hagedorn@kolping-ms.de

